
Verordnung einer Krankenbeförderung 

Beförderung im Zusammenhang mit einer Leistung der Krankenkasse zwingend medizinisch notwendig 

ambulante Behandlung 

Ja Nein 

KTW notwendig? 

Genehmigung 

erforderlich 

Pflegegrad 3 (mit dauerhafter 

Mobilitätsbeeinträchtigung), 4 oder 5, 

Schwerbehindertenausweis mit 

Merkzeichen „aG“, „Bl“, „H“ 

hochfrequente 

Behandlung über 

einen längeren 

Zeitraum 

Nein 

Vergleichbare 

Mobilitätsbeeinträchtigung 

+ Behandlungsdauer mind. 

6 Monate 

Ja 

Taxi/Mietwagen 

voll-/teilstationäre 

Behandlung 

vor-/nach-stationäre 

Behandlung nach  

§ 115a SGB V 

anderer Grund  
(Verlegungsfahrt; Fahrt zu 

anderen stationären 

Einrichtungen; stationsersetzende, 

ambulante OP gemäß §115b SGB 

V einschl. Vor-/Nachbehandlung) 

Keine Genehmigung 

erforderlich 

Transportmittel 

wirtschaftlich  

auswählen 

Ja Nein Kein Anspruch auf 

Krankenbeförderung 

Nein Ja 
Kein Anspruch auf 

Krankenbeförderung 

Datum: 14.02.2023 

VuP/bil 

Ja 

Nein 


